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Einleitung

Die Verpflichtung zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen ist in Art. 20a GG in Form einer
Staatszielbestimmung verankert, die staatliches Handeln ökologischer Kontrolle
unterwirft. Auf diese Weise sollen das umweltbezogene Wohl der Gesamtheit der
Bürgerinnen und Bürger sowie die Grundrechte des Einzelnen garantiert werden.1

Kommt dem Umweltschutz noch kein Verfassungsrang zu, besteht auf politischer
Ebene ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die Dringlichkeit der Thematik,
der aber nicht in eine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Staates umgesetzt
werden kann. Das Grundgesetz als das fundamentale und das das Handeln der
Staatsgewalt regelndeGesetz wird der Bedeutung desUmweltschutzes nicht gerecht,
wenn es dazu schweigt.2 Würde der Umweltschutz auch in anderer Form – z.B. als
Umweltgrundrecht – im Grundgesetz verankert, könnte dies immerhin einen öko-
logischen „Impulseffekt“3 für die gesamte Rechtsordnung erzielen. Andernfalls
bliebe die primäre Bedeutung der Umweltvorsorge rein politisch und ihre rechtliche
Behandlung immer von Kontingenzen geprägt. Dies genügt verfassungsrechtlich
nicht,4 da auch und gerade der demokratische Staat nicht zwangsläufig umwelt-
freundlich handelt:5Einerseits können sich in demokratischen ProzessenMehrheiten
innerhalb kurzer Zeiträume ändern und andererseits in Ermangelung klarer objek-
tiver verfassungsrechtlicher Orientierung ebenso egoistisch wie kurzsichtig handeln.
Die bloß durch Mehrheitsentscheidung legitimierte verfahrensmäßige Garantie der
natürlichen Lebensgrundlagen kann dann auf einen ökologischen Substanzverlust
hinauslaufen.6

Deshalb stellt sich die Frage, ob nicht Staatszielbestimmungen eine zentrale
Bedeutung für die ökologische Entwicklung in demokratischen Verfassungsord-
nungen zukommt. Staatszielbestimmungen haben die Aufgabe, Staatsaufgaben zu
steuern. Allerdings ist die normative Steuerung von prospektiven Staatsaufgaben –
wie dem Umweltschutz – normativ sehr viel schwieriger als beispielswiese die
Wahrung oder Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung. Denn prospektive
Staatszielbestimmungen setzen keine bestimmten rechtlichen Tatbestände voraus.

1 Heinz, NuR 1994, S. 1, 5.
2 Der Bundesminister des Innern/Der Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Staatszielbestim-

mung/Gesetzgebungsaufträge, 1983, Rn. 141 ff.
3 Dellmann, DÖV 1975, S. 588, 591.
4 Vgl. Heinz, NuR 1994, S. 1, 5.
5 Vgl. BVerfGE 157, 30, Rn. 206.
6 Vgl. Bryde, Verfassungsentwicklung, 1982, S. 91.



Vielmehr enthalten sie ein abstraktes Gebot, dessen Erreichung und Umsetzung in
erster Linie von der Legislative und der Exekutive abhängen, die in ihren gesetz-
geberischen und administrativen Entscheidungen über große Spielräume verfügen.7

Entscheidend für die Erfüllung einer Staatszielbestimmung ist folglich das ein-
fachrechtlich konkret Geregelte und – auf dieser Grundlage – das administrativ
Produzierte und Verteilte.8 Sind zur Sicherstellung der Umsetzung von Staatszielen
gesetzliche Regelungen und administrative Entscheidungen maßgeblich, ist die
Annahme einer verfassungsrechtlichen Steuerungswirkung solcher Staatsziele
zweifelhaft. Ferner ist die Kategorie der Staatsaufgabe9 selbst einem erheblichen
Wandel unterworfen: Der moderne wirtschaftlich und sozial gestaltende Staat muss
seine Aufgaben fortwährend an die gesellschaftliche und insbesondere die finanz-
politische Entwicklung anpassen, wodurch in einer Risikogesellschaft und einem
anthropozänen Zeitalter die Staatsaufgaben immer bedeutsamer werden.10 Vor die-
sem Hintergrund kann der Handlungsspielraum des Staates einerseits bewusst ver-
engt, andererseits aber auch stark ausgeweitet werden – insbesondere, wenn der
übersektorale Charakter11 und die Dringlichkeit einer bestimmten Staatsaufgabe wie
des Umweltschutzes immer klarer zutage treten. Die Unbestimmtheit und die Un-
absehbarkeit von Angelegenheiten, deren wirksame Regelung ohne staatliche In-
tervention undenkbar ist, drohen dem staatlichen Leviathan die Ketten zu sprengen
und dehnen daher die verfassungsrechtliche Normierungsnotwendigkeit auf Ein-
zelheiten staatlichen Handelns aus.

Die von der hochkomplexen Industriegesellschaft hervorgebrachten neuen
Zwänge und Gefahren sowohl für die Freiheit als auch für die Gleichheit führen zu
einer Verschärfung des Gerechtigkeitsproblems. Sie nötigt den Staat, die gerechte
Ordnung nicht nur negativ zu schützen, sondern aktiv nach bestimmten materialen
(verfassungsrechtlichen) Zielen zu gestalten.12 Die Verwirklichung solcher mate-
rialisierten Staatsaufgaben hängt aber weitgehend von außerrechtlichen Faktoren
und realenMöglichkeiten ab, die das auf die retrospektive und punktuelle Einhegung
des staatlichen Eingriffs bezogene Verfassungsrecht im Voraus kaum konkret und
umfassend vorgeben kann.13 Insoweit wird die Regelungskraft der Verfassung her-
ausgefordert. Die Verfassung ist zwar nicht als eine „säkularisierte Form des All-

7 Vgl. Grimm, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR Band I, 3. Aufl. 2004, § 1 Rn. 70 ff.
8 Vgl. Brunner, Die Problematik der sozialen Grundrechte, 1971, S. 16 f.
9 Staatsaufgabe bezeichnet solche Tätigkeitsfelder, die dem Staat von Rechts wegen zu-

gewiesen oder zugänglich sind, und begründet im Gegensatz zum Staatsziel nur die rechtliche
Möglichkeit zum Handeln, nicht aber die rechtliche Verpflichtung. Zum ausführlichen Un-
terschied zwischen Staatszielen und Staatsaufgaben siehe Isensee, in: ders./Kirchhof (Hrsg.),
HStR Band IV, 3. Aufl. 2006, § 73 Rn. 13 ff.

10 Vgl. Brenner, Staatsaufgaben, in: Depenheuer/Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheo-
rie, 2010, § 25 Rn. 3.

11 Dellmann, DÖV 1975, S. 588, 590.
12 Grimm, Die Zukunft der Verfassung, 1991, S. 62 f.
13 Grimm, Die Zukunft der Verfassung, 1991, S. 63 f.
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mächtigen“14 zu verstehen. Dennoch soll die Regulierung durch staatliche Gewalten
möglich sein. Problematisch ist deshalb, wie diese Regulierungsmöglichkeiten
identifiziert und genutzt werden können. Eine Antwort auf diese Herausforderung ist
die Fortentwicklung des Steuerungsinstrumentes der grundgesetzlichen Staatsziel-
bestimmung. Nach den Staatszielbestimmungen der ersten Generation, die als bloß
objektiv-rechtlich bindende Verfassungsnormen staatlichem Handeln stets die Be-
achtung oder Erfüllung sachlich umschriebener Ziele aufgeben, sind heute Staats-
zielbestimmungen der zweiten Generation zu entwickeln. Diese Staatszielbestim-
mungen der zweiten Generation müssten einen umfassenderen und vielfältigeren
Geltungsansatz und vor allem eine stärkere Normativität gewinnen. Die vorliegende
Untersuchung beschäftigt sich mit der Entwicklung der Staatszielbestimmung im
Hinblick auf deren Normativität und insbesondere mit dem Klima-Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts als Meilenstein dieser Entwicklung. Dabei rekurriert sie
auf die der Weiterentwicklung der Normativität dienende Methode der Teilverfas-
sung und lotet Möglichkeiten einer in diesem Sinne institutionell zu gestaltenden
Umweltverfassung aus.

Jedes rechtsdogmatische Instrument integriert seine geschichtlichen Vorgaben,
indem es ihre „Unverfügbarkeit“ anerkennt und durch den an Bestehendes an-
knüpfenden eigenen Beitrag neue Möglichkeiten herstellt.15 Daher ist die Entste-
hungsgeschichte der Normativität der Staatszielbestimmung für die Frage ihrer
Fortentwicklung elementar. Aus Kapitel A. soll ersichtlich werden, dass die Rege-
lungskraft der Staatszielbestimmung – ähnlich wie die Normativität der gesamten
Verfassung (I.) – von der Weimarer Zeit (II.) bis zu ihrer Positivierung im Grund-
gesetz (III.) zunimmt. Im Zuge dieser Erstarkung haben sowohl die rechtswissen-
schaftliche Theorie als auch die Rechtsdogmatik zur weiteren Entfaltung der Nor-
mativität von Staatszielbestimmungen beigetragen, für welche der Klima-Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts von grundlegender Bedeutung ist. Die Begründung
der Richterinnen und Richter zeigt, dass das Gericht durch die Verbindung von
subjektiv-abwehrrechtlichen mit objektiv-verfassungsrechtlichen Maßstäben die
Normativität der Staatszielbestimmung des Art. 20a GG neu entfaltet (IV.). In An-
lehnung an diese Entscheidung zeichnen sich zugleich innovative Ansätze für das
Verständnis von Staatszielbestimmungen ab (V.). Insofern sind die Funktion der
wissenschaftlich zu erkennenden Eigenstruktur derWirklichkeit (V. 1.) und die Rolle
der Gesetze (V. 2.) hervorzuheben. Die Herausforderung für eineWeiterentwicklung
des Steuerungsansatzes von Staatszielbestimmungen besteht darin, trotz sprachli-
cher Offenheit adäquate Formen der Positivierung und angemessene normative
Geschlossenheit zu schaffen (V. 3.). Insoweit können Kernmaßstäbe des Art. 20a GG
identifiziert werden (V. 4.).

Auf Grundlage des historischen Abrisses zur Normativitätsentwicklung der
Staatszielbestimmung und der Auseinandersetzung mit der jüngsten einschlägigen

14 Kloepfer, Zum Grundrecht auf Umweltschutz, 1978, S. 13.
15 Isensee, in: ders./Kirchhof (Hrsg.), HStR Band II, 3. Aufl. 2004, § 15 Rn. 44.
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